
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konzept für den Unterricht  

in der Sprachfördergruppe (SFG) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalt  

 

1. Allgemeines 

2. Änderungen der Richtlinien für den Unterricht in der SFG ab SJ 2022/2023 

3. Richtlinien für SFG-Kinder im Regelunterricht 

4. Entschuldigungsverfahren 

5. Sonstiges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Allgemeines 

 

Der Unterricht für Schülerinnen und Schüler in der SFG findet nach wie vor von Montag bis Freitag 

von der dritten bis zur sechsten Stunde statt.  

Ziel des Unterrichts in der SFG ist das Erlernen der deutschen Sprache, so dass die SuS befähigt 

werden, nach dem Ende der Teilnahme an der SFG (i.d.R. nach zwei Jahren) ihren weiteren 

Bildungsweg an einer deutschen Schule/Bildungseinrichtung erfolgreich absolvieren zu können.  

Primäre Ansprechpartnerin bzw. Ansprechpartner sind Herr Opara und Frau Langanki. 

 

Überblick über das Aufnahmeverfahren der zugewanderten SuS in die SFG des Gymnasium 

Herkenraths: 

Die neu zugereisten Familien werden vom kommunalen Integrationszentrum (KI) in Bergisch 

Gladbach in einem Beratungsgespräch erfasst. Entsprechend der Informationen wird das KI tätig und 

fragt an den wohnortnahen Schulen der Familien an, und bittet diese um Aufnahme der SuS in die 

Sprachfördergruppe (SFG). Dies geschieht in der Regel mit entsprechenden Informationen über die 

SuS per E-Mail in Form eines „Seiteneinsteiger-Erfassungsbogen“, welcher vertrauliche 

Informationen über das Kind und dessen Familie enthalten. Auch enthält diese E-Mail ein weiteres 

Formular, dass bei Nichtaufnahme eines Kindes ausgefüllt an das KI und die untere 

Schulaufsichtsbehörde zurückgesendet werden muss, welches im folgendem noch näher erläutert 

wird. 

Die Gruppenstärke einer SFG darf 18 SuS nicht überschreiten. 

Am Beispiel des Gymnasiums Herkenrath wird von der Schule wie folgt verfahren: 

Ist die SFG mit 18 SuS ausgelastet, muss, wie bereits beschrieben, eine schriftliche Stellungnahme 

an das KI und der unteren Schulaufsichtsbehörde per E-Mail oder Fax gemeldet werden. Dies dient 

der Erfassung der nicht schulisch versorgten SuS im Rheinisch Bergischen Kreis. Eine schriftliche 

Erklärung („Die Sprachfördergruppe ist mit 18 SuS ausgelastet. Die SUS befinden sich in der 

Erstförderung“) reicht in diesen Fällen aus. 

Bei einer Klassenstärke von weniger als 18 SuS vereinbart die Sozialpädagogin, in Absprache mit 

dem Leitungsteam und dem Klassenlehrer, ein erstes Kennenlern- und Aufnahmegespräch mit der 

Familie. 

In dem Erstgespräch werden Informationen über das Schulkonzept vorgestellt, sowie Personalien der 

Familie abgeglichen und weitere Aufnahmeformulare (Masernschutzimpfung, Gesundheitszeugnis, 

Busfahrtticket, Einwilligungserklärungen, die von den Eltern unterschrieben werden müssen, 

Schülerausweis und Schulplaner), besprochen. Damit die Schüler/innen einer ihnen entsprechenden 



Regelklasse zugeordnet werden können, wird in diesem Setting unter anderem 

auch eine Wissensabfrage bezüglich der Deutschkenntnisse des Schülers ermittelt. 

Erfolgt die Aufnahme der Schüler/innen in die SFG, wird das KI mit Aufnahmedatum per E-Mail 

oder Fax darüber informiert. 

Liegen alle Unterlagen vor, kann das Kind in die SFG des Gymnasiums aufgenommen werden. 

Am ersten Schultag wird ein Treffpunkt mit der Familie morgens um 09.50 Uhr vor dem Sekretariat 

vereinbart. Die Sozialpädagogin oder der Klassenlehrer nimmt das Kind dort in Empfang und 

begleitet es in die SFG. Dort werden die Schüler/innen den entsprechenden Lehrern übergeben, der 

sie in die Klassengemeinschaft einführt. 

 

 

2. Änderungen der Richtlinien für den Unterricht in der SFG ab SJ 2022/2023 

 

Eine Evaluation des bislang für den Unterricht in der SFG verwendeten Lehrwerks/Selbstlernwerks 

(„Geni@l“) ergab zum einen eine intrinsische Abneigung der SuS gegenüber der Arbeit mit dem 

Lehrwerk (motivationales Problem), zum anderen zeigte sich, dass das Lehrwerk nur unzureichend 

auf die schrittweise Eingliederung in den Regelunterricht an einer deutschen Schule vorbereitet 

(Problem der Passgenauigkeit), wobei Letzteres von SuS als maßgebliche Ursache für fehlende 

Motivation identifiziert wurde. 

Für das kommende Schuljahr wird daher ein Ensemble von Lehrwerken angeschafft, das neben einem 

überfachlichen DaZ-Schwerpunkt („Willkommen in Deutschland“) vor allem auf das Erlernen der 

deutschen Sprache in fachspezifischen Kontexten abzielt. Um der Heterogenität der Schülerschaft in 

der SFG in Bezug auf den Grad der Eingliederung in den Fachunterricht sowie der diversen 

Altersstruktur innerhalb der SFG gerecht zu werden, wird der Unterricht primär in Form einer 

Lerntheke organisiert:  

 

→ In den Heften aus der „Willkommen in Deutschland“-Reihe sollen die SuS weiterhin selbstständig 

arbeiten; sie werden den SuS ausgehändigt. 

→ Die fachspezifischen DaZ-Hefte hingegen dienen als Kopiervorlage. Sollte ein Kind also z.B. 

neben Kunst und Sport noch den Mathematik- und Erdkunde-Unterricht in der Regelklasse der 

Jahrgangsstufe 7 besuchen, wählt es entsprechende Kapitel aus den fachspezifischen DaZ-Heften aus 

und bearbeitet die von der Lehrkraft kopierten Unterlagen in den kommenden Stunden/Tagen. SFG-

SuS heften die bearbeiteten Kopien in einen Ordner ein, dem ein Laufzettel voranzustellen ist – es 

obliegt den SuS, diesen Laufzettel zu führen. Wenn neue Arbeitsblätter kopiert werden, nimmt der 

Lehrer dies zum Anlass, die zuvor bearbeiteten Aufgaben zu kontrollieren (Paraphe → erledigt). 

mailto:Geni@l


 

Zwar steht es Lehrkräften frei, auch weiterhin punktuell Plenumsstunden zu halten (logischer 

Schwerpunkt: Konversation), jedoch steht das bedarfsgerechte, individuelle Lernen klar im 

Vordergrund, wobei die jeweils anwesende Lehrkraft berät, hilft und auf Richtigkeit überprüft. 

Es werden Leistungsüberprüfungen stattfinden (3 Vokabeltests, zwei umfangreichere 

Leistungsüberprüfungen pro Halbjahr). 

 

3. Richtlinien für SFG-Kinder im Regelunterricht 

 

Neben dem Unterricht in der SFG sollen die betreffenden SuS sukzessive in den Regelunterricht 

integriert werden. Die SuS werden den Regelklassen zugewiesen, die informierten 

Klassenlehrerteams tragen entsprechende/n SuS bitte in die Schülerliste im Klassenbuch ein 

(Vermerk: „SFG“). Das Klassenlehrerteam informiert zu Schuljahresbeginn die 

Jahrgangsstufenkoordinatoren und bei Änderungen des besuchten Regelunterrichts über neue SFG-

SuS. Eine Erweiterung (oder ggf. Verkleinerung) des von SFG-SuS besuchten Fächerkanons 

innerhalb der Regelklassen erfolgt i.d.R. nur zum Halbjahr. Welche Fächer im Regelunterricht 

besucht werden, hängt neben den Wünschen der SuS auch von dem jeweils erreichten Fortschritt im 

Erlernen der deutschen Sprache ab; die Entscheidung über eine Änderung der im Regelunterricht 

besuchten Fächer wird im Rahmen der SFG-Konferenz am Halbjahresende getroffen. Die Ausgabe 

der entsprechenden Fachbücher obliegt zum Halbjahr dem Klassenlehrerteam der SFG. 

Auch wenn die SFG-SuS einen Sonderstatus haben und rechtlich nicht SuS am Gymnasium 

Herkenrath sind, unterliegen die entsprechenden SuS im Regelunterricht den gleichen 

Beurteilungsmaßstäben wie reguläre SuS. Die Anwesenheit der SuS in der Regelklasse ist auch dann 

Pflicht, wenn Klassenarbeiten oder Klausuren geschrieben werden. Diese sind in aller Regel ebenfalls 

nach den allgemeinen Beurteilungsmaßstäben zu benoten (geschönte Noten sind mit Blick auf die 

anstehende Zuordnung der Schulform nach zwei Jahren in der SFG nicht zielführend und resultieren 

schlimmstenfalls in Frustrationserfahrungen und verlorener Zeit für die SuS!) . Lehrkräften der 

Regelklasse steht es frei, einem SFG-Kind im ersten Halbjahr seines Besuchs des Fachunterrichts ein 

knappes Wortgutachten anstelle einer Note auszustellen (Schwerpunktsetzung: Konzentrations- und 

Leistungsbereitschaft sowie Verhalten in der Klassengemeinschaft). Der Besuch des Regelunterrichts 

ist nicht dafür gedacht, dass die SuS isoliert an ihren Sprachlernheften u.ä. arbeiten! 

Zum Zwecke der raschen Sozialisation sollen SuS aus der SFG möglichst an allen Ausflügen oder 

sonstigen außerschulischen Veranstaltungen ihrer zugeordneten Regelklasse teilnehmen (bei 

Finanzierungsproblemen: Hierfür können beim Jobcenter oder dem Sozialamt die Finanzierung über 



Bildung und Teilhabe beantragt werden. Ansprechpartnerin bei Unterstützungsbedarf in dieser Sache 

ist Frau Langanki).  

Die Klassenlehrerteams sollen innerhalb ihrer Klasse Paten bestimmen, die ein besonderes 

Augenmerk auf die soziale Integration der SFG-SuS innerhalb der Regelklasse legen sollen. 

Darüber hinaus werden alle SFG-Kinder verpflichtet, an einer AG teilzunehmen.  

Sollten Probleme auftreten (z.B.: ein/e SuS ist offenkundig nicht in der Lage, dem Unterricht zu 

folgen bzw. sprachlich maßlos überfordert), bitten wir selbstverständlich um Rücksprache.  

 

 

4. Entschuldigungsverfahren/Anwesenheitsüberprüfung 

 

In der Vergangenheit war es nicht immer einfach, die Anwesenheit der SFG-SuS lückenlos zu 

überprüfen. Dem wurde bereits dadurch entgegengewirkt, dass der Besuch des Fachunterrichts nur 

noch zum Halbjahr ausgeweitet werden kann. Dennoch kann es sein, dass unzuverlässige SuS einen 

Laufzettel führen müssen; dieser muss von der Lehrkraft in der Regelklasse abgezeichnet und von 

den Lehrkräften in der SFG gegengezeichnet werden. Wichtig: Sollte Regelunterricht für SFG-Kinder 

in die erste Stunde fallen, müssen diese auch in der zweiten Stunde im Unterricht der Regelklasse 

verbleiben, da sie ansonsten unbeaufsichtigt wären. 

Für jedes Halbjahr wird ein Anwesenheitsraster erstellt und auf dem Pult im Klassenraum der SFG 

hinterlegt. Auf diesem ist die Zusammensetzung der SFG in jeder Stunde der Kernzeiten der SFG 

(siehe „Allgemeines“) aufgeführt. 

Entschuldigungen laufen grundsätzlich über die SFG und auch Fehlzeiten werden über das 

Klassenbuch der SFG gesammelt. Von dieser Regel kann jedoch abgewichen werden, wenn SuS 

überwiegend oder gar vollständig den Regelunterricht besuchen, da andernfalls die Gefahr besteht, 

dass Fehlzeiten nicht nachgehalten werden. Entschuldigungen bitte in das Fach von OPA. 

 

5. Sonstiges 

 

Für das Zuckerfest ist eine Freistellung für einen Tag durch den Klassenlehrer möglich, wenn keine 

Klassenarbeiten oder sonstige wichtige Termine anstehen. Der Antrag auf Freistellung soll eine 

Woche vorher bei dem jeweiligen Klassenlehrer eingereicht werden. Den Antrag bekommen die SuS 

im Sekretariat des Gymnasiums.  

Verteilung der Schulplaner am Schuljahresbeginn: Alle SFG-Schüler erhalten ihre Schulplaner über 

die Klassenleitung der SFG, der Klassenleitung der SFG obliegt das Einsammeln der Gebühr. 


